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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen durch die Stiftung  

für Hochschulzulassung und der Hochschulzulassungsverordnung 
Vom 2. August 2017

(GVBl. S. 402)“ durch die Wörter „vom 4. April 2012 
(GVBl. S. 111), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 2. August 2017 (GVBl. S. 414)“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „ermitteln“ die Wörter 
„ ; § 3 Absatz 9 gilt entsprechend“ eingefügt.

Artikel 2 
Änderung der Hochschulzulassungsverordnung

Die Hochschulzulassungsverordnung vom 4. April 2012 (GVBl. 
S. 111), die zuletzt durch Verordnung vom 23. April 2015 (GVBl. 
S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt geändert :
1. Dem § 19 wird folgender Absatz 3 angefügt : 

„(3) Ein zum Abruf bereitgestellter Bescheid gilt am dritten 
Tag nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung über 
die Bereitstellung der Daten an die abrufberechtigte Person als 
bekannt gegeben. Im Zweifel hat die Hochschule den Zugang 
der Benachrichtigung nachzuweisen.“

2.  In § 32 Absatz 3 und Absatz 4 wird jeweils die Angabe „2017“ 
durch die Angabe „2018“ ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Sie gilt erstmals für das 
Vergabeverfahren zum Wintersemester 2017/18.

Berlin, den 2. August 2017

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Auf Grund des § 11 Nummer 1 des Berliner Hochschulzulassungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juni 2005 
(GVBl. S. 393), das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 
26. Juni 2013 (GVBl. S. 198) geändert worden ist, in Verbindung 
mit dem Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Ein-
richtung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 (GVBl. S. 310) 
und des § 11 Nummer 2 des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juni 2005 (GVBl. 
S. 393), das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 26. Juni 2013 
(GVBl. S. 198) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6b Ab-
satz 1 des Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 338) geändert worden ist, ver-
ordnet der Regierende Bürgermeister – Senatskanzlei :

Artikel 1 
Änderung der Verordnung über die zentrale Vergabe von  
Studienplätzen durch die Stiftung für Hochschulzulassung
Die Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen 

durch die Stiftung für Hochschulzulassung vom 18. Mai 2010 
(GVBl. S. 269), die zuletzt durch Verordnung vom 14. Mai 2015 
(GVBl. S. 108) geändert worden ist, wird wie folgt geändert :
1.  Dem § 3 wird folgender Absatz 9 angefügt : 

„(9) Ein zum Abruf bereitgestellter Bescheid gilt am dritten 
Tag nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung über 
die Bereitstellung der Daten an die abrufberechtigte Person als 
bekannt gegeben. Im Zweifel hat die Stiftung den Zugang der 
Benachrichtigung nachzuweisen.“

2. § 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert :
a) In Satz 1 werden die Wörter „vom 19. Februar 2001 (GVBl. 

S. 54), die zuletzt durch Verordnung vom 7. Juli 2005 
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